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Kontakte Gemeindeverwaltung    Schalteröffnungszeiten  
Tel. 056 441 14 16     Montag  09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 Uhr 
Mail: gemeindeverwaltung@riniken.ch   Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr / Geschlossen 
Web: www.riniken.ch     Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.30 Uhr 
       Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr  / Geschlossen 
       Freitag  07.00 – 14.00 Uhr  / Geschlossen 

                                       Oder nach Vereinbarung 

 

 
  
 

  Mitteilungsblatt __ 

 
Nr. 06 vom 20. März 2024 
 
 

Rechnungsergebnisse 2023 der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde 
 
Die Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde Riniken (ohne Spezialfinanzierungen Wasser, Ab-
wasser, Abfall) schliesst mit einem Gewinn aus operativer Tätigkeit von CHF 2'638'820.67 ab. Nach 
einem erneuten Rückzug aus der Aufwertungsreserve von CHF 75‘000.00 ergibt dies einen Ertrags-
überschuss von CHF 2'713'820.67. Dieser wird dem Eigenkapital zugewiesen.  
 
Für das Steuerjahr 2023 wurde bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Per-
sonen CHF 3'917'000.00 vorgesehen. Die effektiven Einnahmen belaufen sich auf  
CHF 4'495'432.85. Bei den Grundstückgewinnsteuern konnte eine einmalige Einnahme von rund  
CHF 1,2 Mio. verbucht werden. 
 
Die Liegenschaften des Finanzvermögens wurden neu geschätzt. Der Bilanzwert ist somit auch 
erheblich angestiegen. 
 
Die Spezialfinanzierungen schliessen wie folgt ab: 
 

 Wasser (Wasserleitungsbrüche: CHF 66'000.00) Verlust        - CHF   96'152.10 

 Abwasser       Gewinn      + CHF   35'322.10 

 Abfall / Entsorgung     Gewinn      + CHF   10'779.95 

 
Die Rechnung 2023 der Ortsbürgergemeinde Riniken (ohne Forstwirtschaft) schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 5'696.55 ab.  
 
Die Forstwirtschaft weist einen Ertragsüberschuss von CHF 20'848.53 aus. Dies vor allem, weil 
weniger Unterhaltsarbeiten als budgetiert an den Strassen ausgeführt worden sind.   
 

Ertragsüberschüsse werden dem Forstreservefonds zugewiesen 
 
 

KIRI gewinnt bei einem Wettbewerb der IBB 
 
Die KIRI Riniken hat am Wettbewerb der IBB Brugg "IBBOOSTER" teilgenommen. An diesem Wett-
bewerb stellten sich 30 Ideen einer öffentlichen Webabstimmung in verschiedenen Kategorien.  
 
Die KIRI Riniken hat in der Kategorie "Soziales" mit dem Projekt "Ersatz Spielturm" den ersten Preis 
gewonnen. Mit der stolzen Gewinnsumme kann der "in die Jahre gekommene" Spielturm im KIRI-
Lokal in der Schulanlage Lee ersetzt werden.  
 
Der Gemeinderat und die Bevölkerung gratulieren der KIRI zum Gewinn und freuen sich mit ihnen 
auf die Erstellung und die Einweihung des neuen Spielturms. 
 
  

«uns gefällt‘s» 
 

mailto:gemeindeverwaltung@riniken.ch
http://www.riniken.ch/
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Ortsbürgergemeinde Riniken. Initiativbegehren  

 

Gestützt auf § 62 g des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) des Kantons Aargau, wird 
bekanntgegeben, dass dem Gemeinderat von der Ortsbürgergemeinde Riniken folgendes Initiativ-
begehren eingereicht worden ist: 
 
Bewilligung eines Kredits von CHF 50'000.00 als Beitrag an den Schweiz. Verband für Land-
technik SVLT, Riniken, an die im Zusammenhang mit dem Einbau eines Volg-Ladenlokals 
entstehenden Baukosten, unter dem Vorbehalt, dass die Einwohnergemeinde Riniken einen 
gleich hohen Betrag leistet. 
 
Die Prüfung der Unterschriftenbogen durch das Stimmregisterbüro ergibt folgendes Resultat: 
 
Stimmberechtigte Ortsbürger          70 
Erforderliche Unterschriften für das Initiativbegehren (10 %)      8 
 
Eingereichte Unterschriften         59 
davon ungültig         -   0 
 

Gültige Unterschriften         59 

 
Die formellen Voraussetzungen sind erfüllt, der Gemeinderat hat das Zustandekommen des 
Initiativbegehrens festgestellt. 
Über dieses Initiativbegehren wird an der Ortsbürgergemeindeversammlung vom Freitag, 
'07. Juni 2024, abgestimmt. 
 
Gegen diesen Entscheid kann innert drei Tagen, gerechnet ab Veröffentlichung, beim Departement 
des Innern des Kantons Aargau, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden. 

 
 

Bewilligung Strassenaufbruch 
 

Der Swisscom respektive AXIANS wurde für einen Strassenaufbruch an der Gäbistrasse 1, zur 
Anbringung eines Werklochs für einen Kabelzug, die Bewilligung erteilt. 
Diese Arbeiten werden raschmöglichst ausgeführt. Die Anwohner werden von der Bauherrschaft 
noch persönlich informiert. 
Die Baustelle ist markiert, signalisiert und beleuchtet.   
 
 

Änderungen bei der Hundetaxe 

 
Der Kanton Aargau hat eine Anpassung der Hundeverordnung per 01. März 2024 in Kraft gesetzt. 
Die Hundetaxe beträgt unverändert CHF 120.00 pro Hund. Neu wird sie aber nur noch einmal pro 
Jahr mit Stichtag 01. Mai erhoben. Wie bis anhin erhalten alle Hundehalter, welche per 01. Mai 
registriert sind, eine Rechnung. Für Hunde, welche unter dem Jahr angeschafft werden, muss keine 
Taxe mehr bezahlt werden. Auch Zuzüger aus anderen Kantonen oder aus dem Ausland, müssen 
- wie Zuzüger aus anderen Aargauer Gemeinden - unter dem Jahr keine Hundetaxe mehr bezahlen. 
Die halbe Taxe ab November wird abgeschafft, im Gegenzug erhalten Hundehalter auch keine 
Rückerstattung mehr bei Aufgabe der Hundehaltung. 
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Gemeindedienste. Osterferien 
 

 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes 
Osterfest! 

Die Gemeindeverwaltung und die Gemeindebetriebe Rini-
ken sind über die diesjährigen Ostertage, von Karfreitag, 
29. März, bis und mit Ostermontag, 01. April 2024, ge-
schlossen. Ab Dienstag, 02. April 2024, sind wir gerne 
wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da. 
 

Folgende Pikettdienste werden gewährleistet: 
 

Gemeindekanzlei und Bestattungsamt  
Maumary Martin, Tel. 079 483 87 79 
 

Technische Dienste, Hauswartungen  
Schär Rolf, Tel. 079 682 73 08 oder  
Pisirici Omar, Tel. 079 625 74 39 
 

 

Kehrichtabfuhr in der Osterwoche. Vorverlegung 
 
Die auf Karfreitag, 29. März 2024, fallende Kehricht-
abfuhr wird wie in den Vorjahren auf Donnerstag, 
28. März 2024, vorverlegt. 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, die Abfallsäcke jeweils 
erst am Abfuhrtag, ab 07.00 Uhr an den dazu bestimm-
ten Orten bereitzustellen. Besten Dank! 

 
  

 
 

Nächster Häckseldienst 
 
Dieser findet am Dienstag, 02. April 2024, statt. Anmeldungen nimmt die Gemeindekanzlei gerne 
bis am Donnerstag, 28. März 2024, 12.00 Uhr (vor den Osterferien) entgegen.  
 
Wir verweisen dazu auf das grüne Informationsblatt der Gemeinde, welches mit dem Mitteilungsblatt 
im Dezember 2023 in alle Haushaltungen zugestellt wurde. Es kann auch auf der Website www.rini-
ken.ch (Häckseldienst) heruntergeladen werden. 
 
Das Häckselgut eignet sich bestens zum Kompostieren (als Zwischenlage), zum Abdecken von 
Rabatten und Gemüsebeeten sowie als Belag von Wegen, Sitzplätzen etc. 
 
 

Nächste Sperrgutsammlung 
 

Diese findet am Samstag, 06. April 2024, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, auf dem Areal der 
ehemaligen Kläranlage „Balzenmatt“ statt. 
 
Die Abfuhr ist gebührenpflichtig. Ein Stück Gross Sperrgut kostet CHF 10.00. Für Altmetall, Styro-
por und kleinere Mengen Bauschutt werden keine Gebühren erhoben. Ausgediente Elektronikge-
räte können gratis abgegeben werden.  

 
  

http://www.riniken.ch/
http://www.riniken.ch/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Wk1U0Wc/&id=70A876AC4D0A06EA9443623E414E5DDEB77EEECF&thid=OIP.Wk1U0Wc_8D4cRq5K1G6yBwHaE8&mediaurl=https://hotelcity.at/wp-content/uploads/2018/02/osterhase-600x400.jpg&exph=400&expw=600&q=Ostern&simid=608006466334687886&selectedIndex=6
http://www.bing.com/images/search?q=kehrichtwagen&FORM=HDRSC2#view=detail&id=F923F3469662B66C00146F13B3E3287AB636BC3B&selectedIndex=15
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Grüngutabfuhren 
 
Was gehört ins Grüngut und was nicht? 
Eine gut organisierte Grüngutabfuhr spart Kosten und ermöglicht die Produktion von umweltfreund-
lichem Kompost. Wir bitten Sie daher, sich bei der Grüngutentsorgung an folgende Liste zu halten: 
 

Gehört zum Grüngut Gehört nicht zum Grüngut 

 Rasenschnitt, Laub 

 Äste, Stauden, Unkraut 

 Baum-, Hecken- und Rebenschnitt 

 Früchte, Gemüse und Nüsse 

 Kaffeepulver und Tee (ohne Kapseln!) 

 Topfpflanzen ohne Behälter 

 Sträusse und Kränze ohne Draht und 
Behälter 

 Termist von Pflanzenfressern 

 Federn, Haare 

 Verbrauchte Topfpflanzenerde 

 Sägemehl / Hobelspäne von unbehan-
deltem Holz 

 Verdorbene Silage, Heu und Stroh 

 Verdorbenes Gras 

 Wurzelstöcke, Schwemmholz 

 Schilf 

 Plastik! 

 Plastiksäcke 

 Verpackte Lebensmittel 

 PET-Flaschen, Aludosen, Glasflaschen 

 Schnüre und Drähte 

 Kaffeekapseln, Flaschenkorken 

 Behandeltes Holz 

 Glas, Metalle und Steine 

 Altpapier, Papiersäcke 

 Aschenbecherinhalte 

 Körbe und Holzkisten 

 Asche und Kohle 

 Hundekot und Katzenstreu 

 Wischgut und Staubsaugerinhalt 

 Textilien, Blise und Netze 

 Plastik- und Tontöpfe, Geschirr usw. 

 Spritzmittel, Mineral- und Speiseöle 

 Kerzen 

 

 
Ab Dienstag, 02. April 2024, werden die Grüngutabfuhren wieder wöchentlich durchgeführt. 
Diese Regelung gilt wiederum bis Ende Oktober des laufenden Jahres.  
 

 
 

Workshop "The Work of Byron Katie" 
 

Mit «The Work of Byron Katie» kann man mehr Klarheit für sich 
und sein Leben gewinnen und gleichzeitig die Pflänzchen er-
blühen lassen, die man in seinem inneren Garten womöglich 
schon ausgesät hat: Gelassenheit, Lebensfreude, innerer Frie-

den und Liebe für sich selbst und andere. Wie das geht, wird uns Renate Baschung an einem 
Nachmittag näherbringen. 

 
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen (+ CHF 5.00). 

Eure Riniker Frauen 

Wann: Mittwoch, 03. April 2024, 14.00 – 17.00 Uhr 

Wo: Vereinszimmer im Gemeindehaus 

Leitung: Renate Baschung, Riniken 

Kosten: CHF 35.00 / Person 

Anmeldung an: 
Antonia Wiederkehr, Tel. 056 441 41 07, Natel 079 335 66 00,  
E-Mail antonia.wiederkehr@rinag.ch  
Anmeldung bis am 28.03.2024 

mailto:antonia.wiederkehr@rinag.ch


 
Fortsetzung Mitteilungsblatt Riniken Nr. 06 vom 20. März 2024      Seite 5 von 6 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 

Kreativtreff in der Bibliothek 

 
 

 
 
 

Seit Januar 2024 ist die Bibliothek in der Regel jeden dritten 
Donnerstag im Monat am Nachmittag für ein gemütliches 
Zusammensein von Jung und Alt geöffnet. 
 
Arbeiten Sie in lockerer Atmosphäre an Ihrem eigenen kre-
ativen Projekt (Stricken, Häkeln usw.) und geniessen Sie die 
Gemeinschaft. Die benötigten Materialien bringen Sie selbst 
mit. 

 
Oder suchen Sie einen Ort, um gemeinsam zu jassen? Kommen Sie vorbei oder melden Sie sich 
bei uns. Vielleicht ist Puzzeln Ihre Leidenschaft? Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam ein Puzzle 
zu legen. Natürlich können Sie auch jederzeit einfach so vorbeischauen und das Zusammensein 
geniessen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. 
 

Der Treff findet an folgenden Daten statt, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr: 
21. März 2024 
25. April 2024 
16. Mai 2024 
20. Juni 2024 

 

 
 

NICHT VERGESSEN  

 

Dienstag, 02.04.2024  Häckseldienst  

Samstag, 06.04.2024 09.00 Uhr Sperrgutsammlung Balzenmatt 

Donnerst. 02.05.2024 19.00 Uhr Musical 5./6.Klasse Schule Riniken Zentrum Lee 

Freitag, 03.05.2024 19.00 Uhr Musical 5./6. Klasse Schule Riniken Zentrum Lee 

Samstag, 11.05.2024 13.00 Uhr Waldarbeitstag Im Wald 

Freitag, 31.05.2024  Seniorenausflug unterwegs 

Freitag, 07.06.2024 19.30 Uhr Gemeindeversammlungen Zentrum Lee 

Sonntag, 09.06.2024  Volksabstimmungen und Wahlen Gemeinde  

Donnerst. 01.08.2024  Bundesfeier Gemeinde Riniken Schulanlage Lee 

Sonntag, 11.08.2024  slowUp Region Brugg  

Samstag, 14.09.2024  Waldumgang Riniken 

Samstag, 16.11.2024 13.00 Uhr Pflegeeinsatz Gemeindehaus Natur- und Land-
schaftskommission 

 
 
Redaktionsschluss für die nächsten Mitteilungsblätter 
 
Blatt Nr. 07 / 2024 Samstag, 30. März 2024  08.00 Uhr 
Blatt Nr. 08 / 2024 Montag, 15. April 2024  08.00 Uhr 
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